
Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass 

— die Italienische Republik dadurch gegen ihre Verpflich
tungen aus den Art. 5 und 6 der Entscheidung 
2006/323/EG der Kommission vom 7. Dezember 
2005 über die Befreiung von der Verbrauchsteuer auf 
Mineralöle, die als Brennstoff zur Tonerdegewinnung in 
den Regionen Gardanne und Shannon und auf Sardinien 
verwendet werden, durch Frankreich, Irland und Italien 
(Im Folgenden: Entscheidung 2006/323) und den Ver
trag über die Arbeitsweise der Europäischen Union ver
stoßen hat, dass sie nicht innerhalb der festgesetzten 
Frist alle Maßnahmen ergriffen hat, die erforderlich sind, 
um die mit dieser Entscheidung für rechtswidrig und mit 
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar befundene staat
liche Beihilfe zurückzufordern, und dass 

— die Italienische Republik dadurch gegen ihre Verpflich
tungen aus den Art. 4 und 6 der Entscheidung 
2007/375/EG der Kommission vom 7. Februar 2007 
über die Befreiung durch Frankreich, Irland und Italien 
von der Verbrauchsteuer auf Mineralöle, die als Brenn
stoff zur Tonerdegewinnung in den Regionen Gardanne 
und Shannon sowie auf Sardinien verwendet werden (im 
Folgenden: Entscheidung 2007/375), und den Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union verstoßen 
hat, dass sie nicht innerhalb der festgesetzten Frist alle 
Maßnahmen ergriffen hat, die notwendig sind, um die 
mit dieser Entscheidung für rechtswidrig und mit dem 
Gemeinsamen Markt unvereinbar befundene staatliche 
Beihilfe zurückzufordern; 

— der Italienischen Republik die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die Frist für die Durchführung der Entscheidung 2006/323 sei 
am 18. Februar 2006 abgelaufen. Die Frist für die Durchführung 
der Entscheidung 2007/375 sei am 8. Juni 2007 abgelaufen. 

Bis heute habe die Italienische Republik die mit den in fragli
chen Entscheidungen für rechtswidrig erklärten Beihilfen noch 
nicht vollständig zurückgefordert oder die Kommission von der 
Rückforderung in Kenntnis gesetzt. Die von Italien zur Recht
fertigung des Verzugs bei der Durchführung dieser Entscheidun
gen angeführten rechtlichen Schwierigkeiten seien ferner nicht 
geeignet, eine völlige Unmöglichkeit der Rückforderung im 
Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs darzustellen. 

Außerdem rügt die Kommission, dass Italien sie unter Verstoß 
gegen die Imformationspflicht aus den fraglichen Entscheidun
gen verspätet vom Fortgang des nationalen Verfahrens zu deren 
Durchführung in Kenntnis gesetzt habe. 

Vorabentscheidungsersuchen des Varhoven Administrati
ven Sad (Bulgarien), eingereicht am 2. November 2011 — 
Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na 

izpalnenieto“/Orfey Balgaria EOOD 

(Rechtssache C-549/11) 

(2012/C 13/14) 

Verfahrenssprache: Bulgarisch 

Vorlegendes Gericht 

Varhoven Administrativen Sad 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpal
nenieto“ 

Beklagte: Orfey Balgaria EOOD 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 63 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. 
November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersys
tem ( 1 ) dahin auszulegen, dass er keine Ausnahme zulässt, 
bei der der Steuertatbestand für die Erbringung einer Bau
leistung zur Errichtung bestimmter Einzelobjekte in einem 
Gebäude vor dem Zeitpunkt der tatsächlichen Ausführung 
der Bauleistung eintritt und dieser (Steuertatbestand) an den 
Zeitpunkt der Verwirklichung des Steuertatbestands des im 
Gegenzug zu bewirkenden Umsatzes, der in der Begründung 
eines Erbbaurechts für andere Objekte in diesem Gebäude 
besteht, die auch die Gegenleistung für die Bauleistung bil
det, anknüpft? 

2. Ist mit den Art. 73 und 80 der Richtlinie 2006/112 eine 
nationale Vorschrift vereinbar, die vorsieht, dass in allen 
Fällen, in denen das Entgelt vollständig oder teilweise in 
Gegenständen und Dienstleistungen bestimmt ist, die Steu
erbemessungsgrundlage für den Umsatz der Normalwert des 
gelieferten Gegenstands oder der erbrachten Dienstleistung 
ist? 

3. Ist Art. 65 der Richtlinie 2006/112 dahin auszulegen, dass 
er das Entstehen eines Mehrwertsteueranspruchs auf den 
Wert der Vorauszahlung dann nicht zulässt, wenn die Zah
lung nicht in Geld erfolgt, oder ist diese Bestimmung weit 
auszulegen und anzunehmen, dass auch in diesen Fällen ein 
Mehrwertsteueranspruch entsteht und die Steuer in Höhe 
des finanziellen Gegenwerts des im Gegenzug zu bewirken
den Umsatzes zu erheben ist? 

4. Falls bei der dritten Frage die zweite dargelegte Variante 
zutrifft, kann das im vorliegenden Fall begründete Erbbau
recht im Hinblick auf die konkreten Umstände als Voraus
zahlung im Sinne von Art. 65 der Richtlinie 2006/112 
aufgefasst werden?
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5. Haben die Art. 63, 65 und 73 der Richtlinie 2006/112 
unmittelbare Wirkung? 

( 1 ) ABl. L 347, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Administrativen Sad 
Varna (Bulgarien), eingereicht am 2. November 2011 — 
ET PIGI — P. Dimova/Direktor na Direktsia „Obzhalvane 
i upravlenie na izpalnenieto“, Varna, pri Tsentralno 

Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite 

(Rechtssache C-550/11) 

(2012/C 13/15) 

Verfahrenssprache: Bulgarisch 

Vorlegendes Gericht 

Administrativen Sad Varna 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: ET PIGI — P. Dimova 

Beklagter: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na 
izpalnenieto“, Varna, pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata 
Agentsia za Prihodite 

Vorlagefragen 

1. In welchen Fällen ist davon auszugehen, dass der Fall eines 
ordnungsgemäß nachgewiesenen oder belegten Diebstahls 
im Sinne des Art. 185 Abs. 2 der Richtlinie 2006/112 ( 1 ) 
vorliegt, und ist dabei erforderlich, dass die Identität des 
Täters festgestellt und dieser bereits rechtskräftig verurteilt 
wurde? 

2. Je nach Beantwortung der ersten Frage: Umfasst der Begriff 
„ordnungsgemäß nachgewiesener oder belegter Diebstahl“ 
im Sinne des Art. 185 Abs. 2 der Richtlinie 2006/112 einen 
Fall wie den des Ausgangsverfahrens, in dem ein vorgericht
liches Verfahren wegen Diebstahls gegen Unbekannt einge
leitet wurde, wobei dieser Umstand von den für Einnahmen 
zuständigen Stellen nicht bestritten wird und auf seiner 
Grundlage angenommen worden ist, dass eine Fehlmenge 
vorliegt? 

3. Ist im Hinblick auf Art. 185 Abs. 2 der Richtlinie 2006/112 
eine nationale rechtliche Regelung wie die nach den Art. 79 
Abs. 3 und 80 Abs. 2 MwStG sowie eine Steuerpraxis wie 
die des Ausgangsverfahrens zulässig, wonach der beim Er
werb von später gestohlenen Gegenständen vorgenommene 
Vorsteuerabzug zwingend zu berichtigen ist, wenn man da
von ausgeht, dass der Staat die ihm eingeräumte Möglich

keit, ausdrücklich Berichtigungen des Vorsteuerabzugs im 
Fall von Diebstahl vorzusehen, nicht genutzt hat? 

( 1 ) Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347, S. 1). 

Vorabentscheidungsersuchen des Augstākās tiesas Senāts 
(Republik Lettland), eingereicht am 7. November 2011 — 

SIA „Kurcums Metal“/Valsts ieņemumu dienests 

(Rechtssache C-558/11) 

(2012/C 13/16) 

Verfahrenssprache: Lettisch 

Vorlegendes Gericht 

Augstākās tiesas Senāts 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: SIA „Kurcums Metal“ 

Beklagter: Valsts ieņemumu dienests 

Vorlagefragen 

1. Sind aus Polypropylen und Stahldraht zusammengesetzte 
Seile wie die des vorliegenden Falls in die Unterposition 
5607 49 11 der Kombinierten Nomenklatur in Anhang I 
der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates ( 1 ) vom 23. 
Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenkla
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif einzureihen? 

2. Bedarf es für die Einreihung von Seilen wie denen des vor
liegenden Falls der Anwendung der Vorschrift 3 b der All
gemeinen Vorschriften zur Auslegung der Kombinierten No
menklatur der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates 
vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische 
Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif? 

3. Sollten kombinierte, aus Polypropylen und Stahldraht zu
sammengesetzte Seile mit einer größten Querschnittsabmes
sung von mehr als 3 mm wie die des vorliegenden Falls 
trotzdem in die Unterposition 7312 10 98 der Kombinier
ten Nomenklatur in Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche 
und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zoll
tarif einzureihen sein: Fallen diese Seile dann auch unter Art. 
1 der Verordnung (EG) Nr. 1601/2001 des Rates ( 2 ) vom 2. 
August 2001 zur Einführung eines endgültigen Antidum
pingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung des vorläu
figen Antidumpingzolls auf die Einfuhren bestimmter Kabel 
und Seile aus Eisen oder Stahl mit Ursprung in der Tsche
chischen Republik, Russland, Thailand und der Türkei?
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